
Allgemeine Geschäftsbedingungen (Stand: 09.01.2023) 
 
§1 Geltungsbereich und Vertragsgrundlage 
 
(1) Für den zwischen Ihnen als Käufer und uns als Verkäufer abgeschlossenen Kaufvertrag über die 
Lieferung und Montage der vereinbarten Waren (nachfolgend: „Kaufgegenstand“) sowie für den 
gesamten Geschäftsverkehr gelten die nachstehenden Verkaufsbedingungen. Sämtliche von GST 
Germanium Solartechnik GmbH abgegebene Angebote und Verträge zwischen GST Germanium 
Solartechnik GmbH und dem Kunden werden ausschließlich zu den nachstehenden AGB 
geschlossen. Mit Unterzeichnung des Auftrags erklärt sich der Kunde mit diesen in vollem Umfang 
einverstanden. 
 
(2) Alle zwischen Ihnen und uns im Zusammenhang mit dem Kaufvertrag getroffenen Vereinbarungen 
ergeben sich insbesondere aus diesen Verkaufsbedingungen, Ihrem Antrag auf Abschluss eines 
Kaufvertrages und unserer Auftragsbestätigung und sind schriftlich niedergelegt. Entgegenstehende 
oder abweichende Bedingungen des Kunden erkennt GST Germanium Solartechnik GmbH nicht an, 
es sei denn GST Germanium Solartechnik GmbH hat ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung 
zugestimmt. 
 
(3) Unter "All-inclusive" versteht die GST Germanium Solartechnik GmbH die im Angebot aufgeführte 
Montage einer PV-Anlage, das Projektmanagement, die Inbetriebnahme und Dokumentation sowie 
die jeweils angebotenen weiteren Dienstleistungen und Artikel sowie deren Lieferung und Montage 
gegen Entgelt. 
 
(4) Diese AGB gelten auch dann wenn die GST Germanium Solartechnik GmbH in Kenntnis 
entgegenstehender oder von diesen AGB abweichender Bedingungen des Kunden die Lieferung an 
den Kunden vorbehaltlos ausführt. 
 
(5) Die AGB gelten sowohl gegenüber Verbrauchern als auch gegenüber Unternehmern, es sei denn, 
in der jeweiligen Klausel wird eine Differenzierung vorgenommen. 
 
§ 2 Zustandekommen des Vertrages und aufschiebende Bedingungen 
 
(1) Angebote von GST Germanium Solartechnik GmbH sind freibleibend und unverbindlich, auch 
wenn es mit einer Geltungsdauer versehen ist. Dies gilt insbesondere auch für Angebote in 
Prospekten, Anzeigen und anderem Werbematerial. Technische Änderungen sowie Änderungen in 
Form, Farbe, Material, Gewicht o. Ä. bleiben im Rahmen des technischen Fortschritts und des 
Zumutbaren vorbehalten. Nicht bindend und ggf. nicht mehr aktuell in diesem Sinne sind bloße 
Katalogangaben oder Angaben auf Internetseiten. Technische Änderungen in Katalogen, 
Internetseiten und technische Dokumentationen bleiben vorbehalten. 
 
(2) Wenn Sie unser Angebot unterschreiben und dann an uns weiterleiten, geben Sie uns gegenüber 
einen verbindlichen Antrag auf Abschluss eines Kaufvertrages ab (nachfolgend: „Ihr Antrag auf 
Kaufvertragsabschluss“). Wir sind berechtigt, Ihren Antrag auf Kaufvertragsabschluss innerhalb einer 
Frist von einem Monat anzunehmen. 
 
(3) Mit dem Zugang der Auftragsbestätigung in Textform bei Ihnen kommt der Kaufvertrag 
(nachfolgend: „Kaufvertrag“) zustande, wobei dieser unter einer oder mehreren aufschiebenden 
Bedingungen steht. Der Kaufvertrag steht immer unter der aufschiebenden Bedingung der 
technischen Machbarkeit, siehe hierzu unten § 3. Bei einer, ggfs. auch teilweisen, Fremdfinanzierung 
des Kaufpreises ist eine weitere aufschiebende Bedingung des Kaufvertrages die vorbehaltlose 
Finanzierungszusage, siehe hierzu unten § 4. Aufschiebende Bedingung bedeutet, dass der 
Kaufvertrag bis zum Eintritt der aufschiebenden Bedingungen schwebend unwirksam ist. Mit dem 
Eintritt der Bedingungen wird er wirksam. Tritt mindestens eine Bedingung nicht ein, wird der 
Kaufvertrag endgültig unwirksam. 
 
(4) Vertragsgegenstand sind die in der Bestellung bezeichneten Produkte und Dienstleistungen. Die 



Auswahl der einzelnen Komponenten, soweit nicht explizit in dem Angebot aufgeführt, trifft GST 
Germanium Solartechnik GmbH. 
 
§ 3 Technische Machbarkeit 
 
(1) Die Annahme der Bestellung durch GST Germanium Solartechnik GmbH erfolgt vorbehaltlich der 
Zusage durch das Energieversorgungsunternehmen (Netztauglichkeitsprüfung) und der technischen 
Realisierbarkeit sowie der Selbstbelieferung durch ihre Zulieferer. Der Kunde wird über die 
Nichtverfügbarkeit der Leistung unverzüglich informiert. Vorauszahlungen werden, falls erfolgt, in 
diesem Falle unverzüglich erstattet sofern keine adäquate Alternative vorhanden ist. 
 
(2) Die GST Germanium Solartechnik GmbH kann den von Ihnen gewünschten Kaufgegenstand nur 
dann montieren, wenn die Montage technisch machbar ist. Wir führen deshalb nach Abschluss des 
Kaufvertrages für Sie kostenfrei nach unserem freien Ermessen eine Prüfung der technischen 
Machbarkeit durch. 
 
(3) Zur Prüfung der technischen Machbarkeit gehört regelmäßig eine Sichtprüfung der Situation bei 
Ihnen vor Ort und eine Erhebung aller für die Montage des Kaufgegenstandes erforderlichen Daten. 
Das schließt die Erstellung von Fotos oder auch Videos bei Ihnen vor Ort ein. Diese Fotos oder auch 
Videos werden von uns gespeichert und für die Projektplanung und -durchführung im Rahmen des 
Kaufvertrages verwendet. Hieran behält sich die GST Germanium Solartechnik GmbH im Übrigen das 
Eigentums- und Urheberrecht vor. Mit Ihrem Antrag auf Kaufvertragsabschluss erklären Sie sich damit 
einverstanden, dass wir ihr Grundstück nach Abstimmung mit Ihnen für die technische 
Machbarkeitsprüfung betreten und die hierbei erstellten Informationen einschließlich Fotos und Videos 
speichern und für die weitere Projektplanung und -durchführung im Rahmen des Kaufvertrages 
verwenden. 
 
(4) Unsere technische Machbarkeitsprüfung umfasst keinerlei statischen Überprüfungen. Ob Ihr 
Gebäude, insbesondere die für die Montage der Photovoltaikmodule vorgesehen (Dach-)Fläche 
hinsichtlich ihres Aufbaus und ihrer Tragfähigkeit geeignet ist, prüfen wir nicht. Sollten wir hieran 
Zweifel haben, können wir von Ihnen verlangen, dass Sie uns auf Ihre Kosten einen geeigneten 
statischen Nachweis vorlegen. Bei Vertragsabschluss sichert der Kunde zu, dass die statischen 
Voraussetzungen für die zusätzliche Aufnahme des Gewichtes einer Photovoltaikanlage an seinem 
Gebäude erfüllt sind. 
 
(5) Wenn wir die technische Machbarkeit Ihnen gegenüber nicht oder nur eingeschränkt bestätigen, ist 
der Kaufvertrag endgültig unwirksam. Soweit uns das möglich ist, bieten wir Ihnen in diesem Fall 
gerne alternative Lösungen an. 
 
(6) Ein etwaiger, zur Verfügung gestellter Wirtschaftlichkeitsrechner dient lediglich einer groben 
Abschätzung der Wirtschaftlichkeit einer PV-Anlage und/oder Batteriesystems. Die Berechnung kann 
nur eine Orientierung über die mögliche Rentabilität der Anlage geben – aber keine Sicherheit. In die 
Berechnung fließen unsichere Annahmen über Stromertrag laufende Betriebskosten. Eigenverbrauch 
usw. ein und jegliche Berechnung steht unter dem Vorbehalt, dass die gesetzlichen 
Rahmenbedingungen unverändert bleiben, insbesondere die Vergütungssätze nach dem 
Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG). Gleiches gilt auch dann, wenn Wirtschaftlichkeitsberechnungen 
durch Mitarbeiter von GST Germanium Solartechnik GmbH durchgeführt und dem Kunden in Form 
von Dateien oder Ausdrucken zur Verfügung gestellt werden. GST Germanium Solartechnik GmbH 
weist ausdrücklich darauf hin, dass die gesetzlichen Rahmenbedingungen jederzeit geändert werden 
können. Der Kunde ist sich im Klaren, dass er aus diesem Grund immer mehrere Szenarien 
durchrechnen sollte und von vorsichtigen Annahmen ausgehen muss. 
 
(7) Die von GST Germanium Solartechnik GmbH erstellte Kalkulation kann dem Kunden nur eine 
grobe Orientierung zur Optimierung des Eigenverbrauchs geben. Die Inhalte der Kalkulation wurden 
von GST Germanium Solartechnik GmbH mit größtmöglicher Sorgfalt recherchiert. Fehler sind 
dennoch nicht auszuschließen. GST Germanium Solartechnik GmbH haftet nicht für die Richtigkeit, 
Vollständigkeit und Aktualität dieser Inhalte. 



 
§ 4 Fremdfinanzierung 
 
(1) Sie können den im Kaufvertrag vereinbarten Kaufpreis oder einen Teil dieses Kaufpreises durch 
einen Finanzierungspartner Ihrer Wahl finanzieren lassen, wobei Sie sich um die Kontaktaufnahme 
und die Beauftragung des Finanzierungspartners selbst kümmern müssen. 
 
(2) Von Ihrem Finanzierungspartner müssen Sie uns eine Erklärung in Textform vorlegen, in der Ihr 
Finanzierungspartner verbindlich seine Bereitschaft zur, ggfs. anteiligen, Finanzierung des 
Kaufpreises bestätigt (nachfolgend: „Finanzierungsbestätigung“). 
 
(3) Sollten Sie uns die Finanzierungsbestätigung erst später als drei Monate nach Abgabe Ihres 
Antrages auf Kaufvertragsabschluss vorlegen, können wir innerhalb einer Frist von zwei Wochen nach 
Eingang der Finanzierungsbestätigung bei uns ohne Angabe von Gründen vom Kaufvertrag durch 
eine an Sie zu richtende Erklärung in Textform zurücktreten. Sollten Sie uns die 
Finanzierungsbestätigung nicht innerhalb von sechs Monaten nach Abgabe Ihres Antrages auf 
Kaufvertragsabschluss vorlegen, ist der Kaufvertrag endgültig unwirksam. 
 
§ 5 Ihre Pflichten 
 
(1) Mit Abgabe Ihres Antrages auf Kaufvertragsabschluss versichern Sie uns gegenüber, dass Sie 
Eigentümer des Grundstücks sind, auf dem der Kaufgegenstand montiert werden soll (nachfolgend: 
„Montageort“) und Sie berechtigt sind, den Kaufgegenstand von uns montieren zu lassen. Sollten Sie 
nicht Eigentümer des Montageorts sein, müssen Sie uns das schon bei Abgabe Ihres Antrages auf 
Kaufvertragsabschluss ausdrücklich mitteilen und eine Zustimmung des Eigentümers des Montageorts 
in Textform vorlegen. Sollte sich nach Abschluss des Kaufvertrages herausstellen, dass Sie nicht 
Eigentümer des Montageorts sind, können wir innerhalb einer Frist von zwei Wochen vom Kaufvertrag 
zurücktreten, wenn Sie uns nach unserer Aufforderung in Textform nicht innerhalb von einem Monat 
eine Zustimmungserklärung des Eigentümers in Textform vorlegen. 
 
(2) Etwaig erforderliche Genehmigungen für die Montage und den Betrieb des Kaufgegenstandes 
sowie dessen Anschluss an das öffentliche Stromnetz müssen Sie sich selbst auf Ihre eigenen Kosten 
beschaffen. Hierzu gehören insbesondere etwaig nötige Baugenehmigungen, Zustimmungen Dritter 
und die Genehmigung des Stromnetzbetreibers. Wenn Sie uns hierzu eine entsprechende Vollmacht 
erteilen, können wir für Sie in Ihrem Namen die sogenannte Netzverträglichkeitsprüfung und die 
Anmeldung des Kaufgegenstandes beim zuständigen Netzbetreiber vornehmen lassen. 
 
(3) Die Kosten für den Anschluss des Kaufgegenstandes an das Stromversorgungsnetz tragen Sie in 
voller Höhe selbst. 
 
(4) Soweit einschlägig, sind Sie verpflichtet, alle Pflichten eines Anlagenbetreibers einer 
Photovoltaikanlage ordnungsgemäß wahrzunehmen. Hierzu gehören insbesondere die Wahrnehmung 
steuerrechtlicher Pflichten in Bezug auf die Photovoltaikanlage und den damit erzeugten Strom sowie 
Mitteilungspflichten gegenüber dem Stromnetzbetreiber und der Bundesnetzagentur. 
 
(5) Sie sind dafür verantwortlich, dass vor dem Montagetermin am Montageort alle notwendigen 
Voraussetzungen für die Montage des Kaufgegenstandes geschaffen werden. Hierzu gehören 
insbesondere die Einräumung freier Montageflächen, falls nötig auch für den Auf- und Abbau eines 
Gerüsts, die unentgeltliche Bereitstellung von ausreichenden Strom- und Wasseranschlüssen sowie 
die Schaffung eines ungehinderten Zugangs zu Dachflächen und Grundstücks- und Gebäudeteilen, 
auf bzw. in denen der Kaufgegenstand installiert werden soll. 
 
(6) Der Kunde stellt GST Germanium Solartechnik GmbH vor Beginn und Ausführung der Montage 
Dachziegel bzw. Firstziegel zur Verfügung, diese werden von GST Germanium Solartechnik GmbH im 
Falle einer geringfügigen Beschädigung ggf. anstelle der beschädigten Ziegel eingesetzt. Die 
voraussichtliche Anzahl an benötigten Ersatzziegel wird vor Beginn der Vertragsausführung dem 
Kunden schriftlich mitgeteilt. Wird keine Anzahl der Ersatzziegel vor der Montage mittgeteilt, sind 



mindestens 10 Ersatzziegel das Standard. Andernfalls fallen pro ausgewechseltem und durch die GST 
Germanium Solartechnik GmbH beschafften Ersatzziegel 50 Euro an. Bei den Ersatzziegeln wird es 
sich, je nach Verfügbarkeit bei dem Dachdeckerfachgroßhandel um Aluminiumziegel oder der 
bauseits vorhandenen Ziegelart handeln. 
 
(7) Um den Betrieb, insbesondere Softwareupdates und das Monitoring des Kaufgegenstandes zu 
gewährleisten, ist seine Anbindung an das Internet nötig. Hierfür stellen Sie einen geeigneten, LAN-
gebundenen Internetzugang zur Verfügung. 
 
(8) Soweit am Montageort eine Anbindung des Kaufgegenstandes an vorhandene oder zukünftig 
geplante elektronische bzw. elektrische Systeme, z. B. Bussysteme wie KNX, SG ready für 
Wärmepumpe, DigitalStrom, etc. erfolgen soll, muss das von Ihnen selbst auf Ihre eigenen Kosten 
vorgenommen werden. Wir übernehmen eine solche Anbindung nicht. Auch gewährleisten wir nicht, 
dass der Kaufgegenstand zu solchen Systemen kompatibel ist, soweit wir hierzu nicht ausdrücklich 
etwas anderes mit Ihnen vereinbart haben. 
 
(9) Falls Sie eine Förderung von Dritten für den Kaufgegenstand in Anspruch nehmen wollen, müssen 
Sie sich selbst, im Regelfall schon vor Abschluss des Kaufvertrages mit uns, um die ordnungsgemäße 
Antragstellung kümmern. Wir haben keinerlei Einfluss darauf, ob und in welchem Umfang eine 
Förderung von Dritten für den Kaufgegenstand gewährt wird. Auch müssen Sie sich selbst um die 
weitere Abwicklung der Förderung kümmern. 
 
(10) Maler- und Verputzarbeiten im Haus sind von Ihnen selbst vorzunehmen. 
 
§ 6 Unsere Pflichten 
 
(1) Wir sind verpflichtet, Ihnen den Kaufgegenstand frei von Mängeln zu liefern sowie fachgerecht und 
in dem vertraglich vereinbarten Umfang einschließlich etwaig vereinbarter Zusatzleistungen zu 
montieren. Sie sind nach Montage des Kaufgegenstandes dazu in der Lage – vorbehaltlich weiterer 
durch den Stromnetzbetreiber zu erbringender Leistungen wie z. B. Zählersetzung – den durch den 
Kaufgegenstand erzeugten Strom selbst zu verbrauchen und überschüssigen Strom in das Stromnetz 
einzuspeisen. Die Frage, ob Sie Anspruch auf Zahlung einer Einspeisevergütung haben und wie hoch 
dieser Anspruch ist, richtet sich alleine nach den gesetzlichen Bestimmungen. Wir haben hierauf 
keinen Einfluss. 
 
(2) Wir sind berechtigt, uns zur Vertragserfüllung Dritter zu bedienen. Eine Zustimmung des Kunden 
bedarf es hierzu nicht. 
 
§ 7 Kaufpreiszahlung und Bonitätsprüfung 
 
(1) Es gelten die Preise zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses. Alle Preise sind Endpreise in EURO. Ist 
der Kunde Verbraucher, sind die jeweiligen Preise einschließlich der Umsatzsteuer angegeben. Ist der 
Kunde Unternehmer, ist die gesetzliche Mehrwertsteuer nicht in den Preisen eingeschlossen: sie wird 
in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen. 
 
(2) Für die innerhalb von 4 Monaten ab Vertragsschluss zu erbringenden Leistungen sind die 
vereinbarten Preise Festpreise. Für die danach zu erbringenden Leistungen, und sollte sich der 
Einkaufspreis/Marktpreis für benötigte Materialien um mehr als drei Prozent nachweislich erhöht 
haben, ist GST Germanium Solartechnik GmbH berechtigt, die Preise entsprechend der Gewichtung 
des Materialanteils anzupassen. Wird die mit dem Preis abgegoltene Leistung verspätet erbracht, 
findet für den Zeitraum der Verspätung keine Preisanpassung zu Gunsten der GST Germanium 
Solartechnik GmbH statt, außer der Kunde hätte die Verspätung verschuldet. 
 
(3) Wir rechnen Ihnen den vereinbarten Kaufpreis je nach vereinbarter Zahlungsart ab. Soweit wir mit 
Ihnen nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart haben, sind 30 % nach Auftragsbestätigung, 50 % 
bis 14 Tage vor Baubeginn und 20 % nach Inbetriebnahme, innerhalb von 14 Tagen, zur Zahlung 
fällig. Skontoabzüge werden von uns nicht akzeptiert, soweit wir mit Ihnen nicht ausdrücklich etwas 



anderes vereinbart haben. Bitte beachten Sie, dass wir eine etwaig notwendige Anmeldung des 
Kaufgegenstandes beim zuständigen Stromnetzbetreiber nicht vornehmen, solange Sie sich mit der 
Kaufpreiszahlung in Verzug befinden. 
 
(4) Der Kunde stimmt zu, dass im Rahmen des Vertragsverhältnisses erhobene personenbezogene 
Daten über die Beantragung, die Durchführung und Beendigung dieser Geschäftsbeziehung sowie 
Daten über nicht vertragsgemäßes Verhalten oder betrügerisches Verhalten an die SCHUFA Holding 
AG (nachfolgend: „SCHUFA“), Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden übermittelt werden dürfen. 
Rechtsgrundlagen dieser Übermittlungen sind Art. 6 Abs. 1 lit. b) und Artikel 6 Abs. 1 lit. f) der 
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Die SCHUFA verarbeitet die erhaltenen Daten und 
verwendet sie auch zum Zwecke der Profilbildung (Scoring), um ihren Vertragspartnern im 
Europäischen Wirtschaftsraum und in der Schweiz sowie ggf. weiteren Drittländern (sofern zu diesen 
ein Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission besteht) Informationen unter anderem 
zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit von natürlichen Personen zu geben. Nähere Informationen zur 
Tätigkeit der SCHUFA können online unter www.schufa.de/datenschutz eingesehen werden. Auf 
Wunsch stellen wir Ihnen gerne auch das diesbezügliche Informationsblatt der SCHUFA zur 
Verfügung. 
 
(5) Der Kunde stimmt zu, dass die GST Germanium Solartechnik GmbH, die Forderung an ein von der 
GST Germanium Solartechnik GmbH zu benennendes Factoring Unternehmen abtreten darf. 
 
(6) Soweit nichts anderes vereinbart wurde, ist von dem in der Bestellung angegebenen Preis die 
Lieferung von PV-Generator (Module), Wechselrichter, das komplette Befestigungssystem, AC-
Solarkabel sowie die Installation der PV-Anlage bis zum Wechselrichter und dem 
Wechselstromanschluss (ausgenommen der Neuinstallation eines Zählerschrankes sowie 
außergewöhnliche Zusatzkosten durch nicht vorhersehbare Gegebenheiten an der vorhandenen 
Elektroinstallation) umfasst. 
 
(7) Die Leistung der PV-Anlage kann daher sowohl höher als auch niedriger ausfallen, als in der 
Bestellung angegeben. Der in der Bestellung angegebene Preis orientiert sich ausschließlich an der 
Anzahl der Module und der Leistung der Module auf Basis des Flashwertes des Modulherstellers. 
 
§ 8 Liefer- und Leistungszeiten, Zwischenlagerung der gelieferten Waren, Teillieferungen und 
Teilleistungen, Selbstbelieferungsvorbehalt 
 
(1) Mit der Auftragsbestätigung teilen wir Ihnen einen voraussichtlichen Montagetermin mit. Bitte 
beachten Sie, dass alle unsere Liefertermine oder Lieferfristen, also auch der Ihnen in der 
Auftragsbestätigung mitgeteilte voraussichtliche Montagetermin, ausschließlich unverbindliche 
Angaben sind, es sei denn, diese sind zwischen Ihnen und uns ausdrücklich als verbindlich vereinbart 
worden. Die Einhaltung schriftlich bestätigter „verbindlicher Liefertermine“ steht unter dem Vorbehalt 
der fristgerechten Zahlung durch den Kunden und der entsprechenden Witterungsverhältnisse, die 
eine Montage einer Photovoltaikanlage auf dem Dach erlauben. Sollte die Einhaltung des 
Liefertermins aufgrund der Witterungsverhältnisse sowie aufgrund des Vorliegens sonstiger, 
ausschließlich im Verantwortungsbereich des Kunden liegender Gegebenheiten nicht möglich sein, 
wird ein neuer „verbindlichen Liefertermin“ vereinbart. Nach bestätigtem „verbindlichem Liefertermin“, 
hat die Lieferung innerhalb von 7 Werktagen zu erfolgen. 
 
(2) Sie können uns vier Wochen nach Überschreitung eines unverbindlichen Liefertermins oder einer 
unverbindlichen Lieferfrist schriftlich auffordern, binnen angemessener Frist zu liefern. Falls wir einen 
ausdrücklich als verbindlich vereinbarten Liefertermin oder eine ausdrücklich als verbindlich 
vereinbarte Lieferfrist schuldhaft nicht einhalten oder wenn wir aus einem anderen Grund in Verzug 
geraten, so müssen Sie uns eine angemessene Nachfrist zur Bewirkung unserer Leistung setzen. 
Wenn wir diese Nachfrist fruchtlos verstreichen lassen, so sind Sie berechtigt, vom Kaufvertrag 
zurückzutreten. 
 
(3) Schriftlich bestätigte verbindliche Lieferfristen und -termine sind eingehalten, wenn bis zu ihrem 
Ablauf die Ware das Lager von GST Germanium Solartechnik GmbH verlassen hat oder wenn die 



Ware ohne Verschulden von GST Germanium Solartechnik GmbH nicht rechtzeitig abgesendet 
werden kann, die Versandbereitschaft mitgeteilt wird. Der Beginn der von GST Germanium 
Solartechnik GmbH angegebenen Lieferzeit setzt in jedem Fall die rechtzeitige und ordnungsgemäße 
Erfüllung der Verpflichtungen des Kunden, insbesondere Zahlungseingang, rechtzeitige Einholung 
und Vorlage behördlicher und sonstiger Genehmigungen und Bauunterlagen sowie die Abklärung aller 
technischen Fragen voraus. 
 
(4) Entweder zum Montagetermin oder auch schon einige Tage vorher können wir Ihnen die gekauften 
Waren an den Montageort liefern. Soweit eine Lieferung der Waren vor dem Montagetermin erfolgt, 
sind Sie verpflichtet, die von uns an Sie gelieferten Waren pfleglich zu behandeln. Sie müssen für eine 
sorgfältige Zwischenlagerung sorgen und die Ware vor Beschädigung, Zerstörung und Zugriff Dritter 
schützen 
 
(5) Wir sind zu Teillieferungen und Teilleistungen jederzeit berechtigt, sofern Ihnen dies zumutbar ist. 
 
(6) Wir sind berechtigt, von dem mit Ihnen geschlossenen Kaufvertrag zurückzutreten, soweit wir trotz 
des vorherigen Abschlusses eines entsprechenden Einkaufsvertrags unsererseits die von Ihnen bei 
uns gekauften Waren unverschuldet nicht erhalten. In diesem Fall werden wir Sie unverzüglich über 
die nicht rechtzeitige Verfügbarkeit der Waren informieren und, wenn wir deshalb zurücktreten wollen, 
das Rücktrittsrecht unverzüglich ausüben. Auch Ihnen steht infolge unserer Information über die nicht 
rechtzeitige Warenverfügbarkeit ein Rücktrittsrecht zu. Wir werden Ihnen im Falle des Rücktritts – 
gleich von wem – selbstverständlich eine von Ihnen bereits geleistete Kaufpreiszahlung unverzüglich 
erstatten. 
 
(7) Wird GST Germanium Solartechnik GmbH trotz Anwendung zumutbarer Sorgfalt an der Erfüllung 
ihrer Verpflichtung durch höhere Gewalt insbesondere durch den Eintritt unvorhersehbarer, 
außergewöhnlicher Umstände (z.B. Energieversorgungsschwierigkeiten, Streik oder Aussperrung, 
Betriebsstörungen, Epidemien, Kriegshandlungen), auch wenn sie bei Lieferanten und 
Unterlieferanten eintreten, gehindert, so verlängert sich die Lieferfrist in angemessenem Umfang. 
Ferner verlängert sich die Lieferfrist in angemessenem Umfang in folgenden Fällen: Von GST 
Germanium Solartechnik GmbH nicht zu vertretende Verzögerungen bei behördlicher Bearbeitung; 
von GST Germanium Solartechnik GmbH nicht zu vertretende Verzögerungen bei der Bearbeitung 
durch den Netzbetreiber; von GST Germanium Solartechnik GmbH nicht zu vertretende 
Verzögerungen bei der Bearbeitung durch vergleichbare Dritte, die weder Erfüllungs- noch 
Verrichtungsgehilfen von GST Germanium Solartechnik GmbH sind und deren Verhalten ansonsten 
nicht der GST Germanium Solartechnik GmbH zuzurechnen ist. Wird GST Germanium Solartechnik 
GmbH in diesen Fällen die Lieferung und Leistung unmöglich, so wird GST Germanium Solartechnik 
GmbH von ihren Leistungspflichten befreit. 
 
(8) Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, so 
ist GST Germanium Solartechnik GmbH berechtigt, den ihr hierdurch entstandenen Schaden 
einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche oder 
Rechte bleiben vorbehalten. 
 
§ 9 Gefahrübergang 
 
(1) Der Versand erfolgt nach Wahl von GST Germanium Solartechnik GmbH transportversichert durch 
eine Spedition oder durch Selbstvornahme (Montageteam). Die Kosten von Versand und 
Transportversicherung trägt die GST Germanium Solartechnik GmbH. 
 
(2) Die Lieferung ist vom Kunden bei Übernahme von einem Spediteur auf sichtbare Schäden zu 
überprüfen. Sichtbare Schäden sind in dem Speditionsübergabeprotokoll schriftlich zu vermerken. 
GST Germanium Solartechnik GmbH ist unverzüglich über festgestellte Schäden zu unterrichten. 
 
(3) Ist der Kunde Unternehmer und wird durch einen Umstand, den der Kunde zu vertreten hat, der 
Versand oder die Abnahme ohne Verschulden von GST Germanium Solartechnik GmbH verzögert 
oder unmöglich gemacht, geht die Gefahr mit Absendung der Mitteilung der Versand- bzw. 



Abnahmebereitschaft auf den Kunden über. Der Kunde haftet für alle entstehenden Schäden und 
Mehrkosten. 
 
(4) Ansonsten geht die Gefahr des zufälligen Untergangs, z. B. Abhandenkommen, oder der zufälligen 
Verschlechterung, z. B. Beschädigung, des Kaufgegenstandes nach Montage, spätestens mit 
Unterzeichnung des Abnahmeprotokolls, auf den Kunden über. 
 
§ 10 Ihre Rechte bei Mängeln, Haftung 
 
(1) Bitte beachten Sie, dass Photovoltaikmodule einer kontinuierlichen Leistungsminderung, einer 
sogenannten Degradation, unterliegen. Aufgrund der Alterung der Werkstoffe, bzw. des Rückgangs 
des Wirkungsgrades der Photovoltaikmodule, verschlechtern sich im Laufe der Zeit die Erträge, also 
die Menge an durch Sonnenlicht produzierten Stroms. Wie hoch diese Degradation ist, hängt 
maßgeblich vom jeweiligen Hersteller ab und ist aus den technischen Datenblättern des Herstellers, 
die Ihrem Angebot beigefügt sind, ersichtlich. Diese Degradation stellt keinen Sachmangel dar, 
sondern gilt zwischen Ihnen und uns als vereinbarte Beschaffenheit des Kaufgegenstandes. Die 
Leistungs- und Produktgarantien der Hersteller der verwendeten Komponenten (PV-Module, 
Wechselrichter etc.) werden ausschließlich von den Herstellern gewährt. Nach Ablauf der 
Gewährleistungsfristen sind Ansprüche aus diesen Garantien direkt gegen den Hersteller zu richten. 
 
(2) Etwaige von uns erstellte Berechnungen zur Wirtschaftlichkeit oder Amortisation des 
Kaufgegenstandes stellen keine Beschaffenheitsvereinbarung, Garantie oder Zusicherung bestimmter 
Eigenschaften dar, es sei denn, Sie haben etwas anderes ausdrücklich mit uns vereinbart. 
 
(3) Soweit die Ihnen von uns gelieferte Ware nicht den 
 
a) subjektiven Anforderungen entspricht, d. h. nicht die zwischen Ihnen und uns vereinbarte 
Beschaffenheit hat oder sich nicht für die nach unserem Vertrag vorausgesetzte Verwendung eignet 
oder nicht mit dem vereinbarten Zubehör und den vereinbarten Anleitungen übergeben wird, b) 
objektiven Anforderungen entspricht, d. h. sich nicht für die gewöhnliche Verwendung eignet, oder 
nicht eine Beschaffenheit aufweist, die bei Sachen derselben Art üblich ist oder die der Käufer 
erwarten kann unter Berücksichtigung der Art der Sache oder auch der öffentlichen Äußerungen, die 
von dem Verkäufer oder einem anderen Glied der Vertragskette oder in deren Auftrag, insbesondere 
in der Werbung oder auf dem Etikett, abgegeben wurden, oder 
 
b) nicht der Beschaffenheit einer Probe oder eines Musters entspricht, die oder das wir Ihnen vor 
Vertragsschluss zur Verfügung gestellt haben, oder nicht mit dem Zubehör einschließlich der 
Verpackung, der Montage-oder Installationsanleitung sowie anderen Anleitungen übergeben wird, 
deren Erhalt der Käufer erwarten kann, oder 
 
c) Montageanforderungen entspricht, 
 
so sind wir zur Nacherfüllung verpflichtet. 
 
(4) In unseren Prospekten, Anzeigen und sonstigen Angebotsunterlagen enthaltene Abbildungen oder 
Zeichnungen sind nur annähernd maßgebend, soweit die darin enthaltenen Angaben nicht von uns 
ausdrücklich als verbindlich bezeichnet worden sind. Insoweit stellen Abweichungen der gelieferten 
Ware auch keinen Mangel der objektiven Anforderungen der Ware im Sinne des vorstehenden Abs. 3 
dar. Gleiches gilt, wenn wir mit Ihnen ausdrücklich und gesondert eine Abweichung von den objektiven 
Anforderungen an die Ware vereinbart haben. 
 
(5) Die Nacherfüllungspflicht trifft uns nicht, wenn wir aufgrund der gesetzlichen Regelung zur 
Verweigerung der Nacherfüllung berechtigt sind. 
 
(6) Liegt ein Mangel vor und ist der Kunde Unternehmer, so hat GST Germanium Solartechnik GmbH 
die Wahl zwischen der Mangelbeseitigung und der Ersatzlieferung. Im Falle der Mangelbeseitigung 
übernimmt GST Germanium Solartechnik GmbH die Kosten für Ersatzteile und Arbeitslohn. Ist der 



Kunde Verbraucher, obliegt das Wahlrecht dem Kunden. Dabei müssen Sie uns die Ware zum 
Zwecke der Nacherfüllung zur Verfügung stellen. Ferner müssen Sie uns eine angemessene Frist zur 
Nacherfüllung gewähren ansonsten entfällt die Mängelhaftung. Sie sind während der Nacherfüllung 
nicht berechtigt, den Kaufpreis herabzusetzen oder vom Vertrag zurückzutreten. Haben wir die 
Nachbesserung dreimal vergeblich versucht, so gilt diese als fehlgeschlagen. Wenn die Nacherfüllung 
fehlgeschlagen ist, sind Sie nach Ihrer Wahl berechtigt, den Kaufpreis herabzusetzen oder vom 
Vertrag zurückzutreten. 
 
(7) Sie können Schadensersatzansprüche wegen eines Mangels erst dann geltend machen, wenn die 
Nacherfüllung fehlgeschlagen ist. Unberührt bleibt Ihr Recht, weitergehende 
Schadensersatzansprüche nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen geltend zu machen. 
 
(8) GST Germanium Solartechnik GmbH haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der 
Kunde Schadensersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit 
einschließlich von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit ihrer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. 
Soweit GST Germanium Solartechnik GmbH keine vorsätzliche oder grob fahrlässige 
Vertragsverletzung angelastet wird, ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren 
typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Diese Beschränkung gilt nicht bei Verletzung von 
Leben, Körper und Gesundheit sowie die Verletzung von wesentlichen Vertragspflichten. 
 
(9) GST Germanium Solartechnik GmbH haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern GST 
Germanium Solartechnik GmbH schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht verletzt. 
 
(10) Soweit dem Kunden ein Anspruch auf Ersatz des Schadens statt der Leistung zusteht, ist die 
Haftung von GST Germanium Solartechnik GmbH bei leicht fahrlässiger Verletzung nichtwesentlicher 
Vertragspflichten auf Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt. 
Diese Beschränkung gilt nicht bei Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit. 
 
(11) Ist der Kunde Unternehmer, setzen seine Mängelrechte voraus, dass dieser seinen nach §377 
HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügenobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist 
und festgestellte Mängel GST Germanium Solartechnik GmbH unverzüglich angezeigt hat. 
 
(12) Ist der Kunde Unternehmer, behält sich GST Germanium Solartechnik GmbH ausdrücklich vor 
Änderungen in der Ausführung, Materialwahl und -gestaltung, Profilgestaltung sowie sonstige 
Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen auch ohne vorherige Ankündigung 
durchzuführen. Dies stellt kein Mangel dar. 
 
(13) Ist der Kunde Unternehmer, beträgt die Verjährungsfrist für Ansprüche und Rechte wegen 
Mängeln – gleich aus welchem Rechtsgrund –ein Jahr. Die verkürzte Verjährungsfrist gilt jedoch mit 
folgender Maßgabe: 
 
1. Die Verjährungsfrist gilt generell nicht im Falle des Vorsatzes oder bei arglistigem Verschweigen 
eines Mangels oder soweit der Auftragnehmer eine Garantie für die Beschaffenheit der Leistungen 
übernommen hat. An ihre Stelle treten die gesetzlichen Fristen. 
 
2. Die Verjährungsfrist gilt auch nicht bei Bauwerken oder einem Werk, dessen Erfolg in der 
Erbringung von Planungs- oder Überwachungsleistungen hierfür besteht. An ihre Stelle treten die 
gesetzlichen Fristen. 
 
3. Die Verjährungsfrist gilt für Schadensersatzansprüche zudem nicht bei einer grob fahrlässigen 
Pflichtverletzung, im Falle – nicht in der Erbringung einer mangelhaften Werkleistung bestehender – 
schuldhafter Verletzung von Kardinalpflichten (Kardinalpflichten sind Pflichten, deren Erfüllung die 
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der 
Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf), in den Fällen einer schuldhaft verursachten Verletzung 
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder bei Ansprüchen nach dem 
Produkthaftungsgesetz. An ihre Stelle treten die gesetzlichen Fristen. 
 



4. Soweit in dieser Bestimmung von Schadensersatzansprüchen gesprochen wird, werden auch 
Ansprüche auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen erfasst. 
 
Die Verjährungsfrist beginnt bei allen Schadensersatzansprüchen mit der Abnahme. Soweit nicht 
ausdrücklich anderes bestimmt ist, bleiben die gesetzlichen Bestimmungen über den 
Verjährungsbeginn, die Ablaufhemmung, die Hemmung und den Neubeginn von Fristen unberührt. 
Die vorstehenden Regelungen gelten entsprechend für Schadensersatzansprüche, die mit einem 
Mangel nicht im Zusammenhang stehen. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des 
Auftraggebers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden. 
 
(14) Soweit eine Haftung für Schäden die nicht auf der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit 
des Kunden beruhen, für leichte Fahrlässigkeit nicht ausgeschlossen ist, verjähren derartige 
Ansprüche innerhalb eines Jahres beginnend mit der Entstehung des Anspruches. 
 
§ 11 Werbung, Referenz 
 
Der Kunde erklärt sich damit einverstanden, dass die GST Germanium Solartechnik GmbH die 
installierte Anlage als Referenz benennen, veröffentlichen und mit Fotos der Anlage werben darf. 
 
§ 12 Datenschutz 
 
GST Germanium Solartechnik GmbH verwendet die von dem Kunden mitgeteilten 
personenbezogenen Daten (Name, Anschrift, E-Mail, Adresse, Telefonnummer u. Ä.) vertraulich und 
gemäß den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes sowie des Teledienstdatengesetzes. Die 
für die Auftragsabwicklung notwendigen Daten werden gespeichert und im Rahmen der 
Auftragsdurchführung gegebenenfalls an Erfüllungsgehilfen weiter gegeben. Im Weiteren behält sich 
GST Germanium Solartechnik GmbH vor, Kundendaten in zulässiger Weise zu eigenen 
Werbezwecken (z.B. Versendung von Informationsmaterial) zu nutzen. Der Kunde ist berechtigt 
jederzeit gegenüber GST Germanium Solartechnik GmbH der Nutzung, Verarbeitung bzw. 
Übermittlung seiner Daten zu Marketingzwecken zu widersprechen. Nach Erhalt des Widerspruchs 
bzw. Widerrufs wird GST Germanium Solartechnik GmbH die weitere Zusendung von Werbemitteln 
unverzüglich einstellen. Weitere Details finden Sie in der Anlage 4: Hinweise zum Datenschutz. 
 
§ 13 Eigentumsvorbehalt 
 
Die Ihnen gelieferte Ware (Vorbehaltsware) bleibt bis zur vollständigen Zahlung aller Forderungen von 
uns aus dem mit Ihnen hierüber geschlossenen Kaufvertrag unser Eigentum. 
 
§ 14 Rücktrittsrecht/Widerrufsbelehrung 
 
(1) GST Germanium Solartechnik GmbH kann vom Vertrag zurücktreten, sofern Dachaufbau, 
Dachkonstruktion, Dachstuhl oder Dachziegel den technischen Anforderungen an die Montage der 
Photovoltaik-Anlage nicht genügen oder nicht den Regeln der Technik entsprechen oder sonst nicht 
technisch einwandfrei sind und insbesondere die statischen Voraussetzungen an die Montage der 
Anlage nicht erfüllt sind und diese Mängel vom Kunden nicht innerhalb von vier Wochen nach 
Auftragsannahme fachgerecht behoben werden. 
 
(2) Sollte der Kunde die technische oder tatsächliche Unrealisierbarkeit des Projekts, die GST 
Germanium Solartechnik GmbH nach Absatz 1 zum Rücktritt berechtigt, zu vertreten haben, ist GST 
Germanium Solartechnik GmbH berechtigt, eine Schadenspauschale in Höhe von 20 % des 
Kaufpreises vom Kunden zu verlangen. Dem Kunden bleibt der Nachweis eines geringeren Schadens 
unbelassen. GST Germanium Solartechnik GmbH bleibt es unbelassen einen höheren Schaden 
nachzuweisen. 
 
(3) Das Widerrufsrecht besteht nur für Verbraucher. Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein 
Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer 
selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können. Für gewerbliche Kunden besteht 



kein Widerrufsrecht. Details entnehmen Sie bitte der Anlage 3: Widerrufsbelehrung und 
Widerrufsformular. 
 
§ 15 Anwendbares Recht, Gerichtsstand und Streitschlichtung 
 
(1) Auf unseren Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. Die 
Anwendung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen. 
 
(2) Sofern es sich bei Ihnen als Kunde um einen Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen 
Rechts oder um ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen handelt, ist Köln Gerichtsstand für alle 
Streitigkeiten aus Vertragsverhältnissen zwischen Ihnen und uns. 
 
(3) Wir sind grundsätzlich nicht verpflichtet und auch nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren 
teilzunehmen, die vor einer Verbraucherschlichtungsstelle durchgeführt werden. 
 
§ 16 Schlussbestimmungen 
 
(1) Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so 
berührt dies nicht die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen. An die Stelle der unwirksamen, nichtigen 
oder undurchführbaren Regelung tritt eine solche, die dieser nach dem wirtschaftlichen Sinn und 
Zweck am nächsten kommt. Dies gilt auch im Falle des Vorliegens einer Regelungslücke. 
 
(2) Treten während der Vertragsdauer Umstände ein, welche die technischen, rechtlichen oder 
wirtschaftlichen Auswirkungen des Vertrages so wesentlich berühren, dass Leistung und 
Gegenleistung nicht mehr in einem angemessenen Verhältnis zueinander stehen, so kann jeder 
Vertragspartner eine Anpassung des Vertrages an die geänderten Bedingungen verlangen. 
 
(3) Änderungen oder Ergänzungen dieser Vertragsbedingungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der 
Schriftform. Dies gilt auch für das Schriftformerfordernis selbst. 
 
 
 


